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(54) Rolladenstab

(57) Die Erfindung betrifft einen Rolladenstab, im
wesentlichen bestehend aus einem zentralen Hohl-
raum, einem Haken und einer Kammer zur Aufnahme
eines solchen Hakens eines weiteren Profils.

Der Rolladenstab wurde in seinen Abmessungen
optimiert. Die sich daraus ergebenden Vorteile beste-
hen insbesondere darin, daß bei großer Deckbreite ein
relativ kleiner Wickeldurchmesser des Rolladenpanzers
gegeben ist. Durch die erfindungsgemäße Formgebung
eines Rolladenstabs ist weniger Materialaufwand erfor-
derlich (geringere Blechbreite), was insbesondere dann
zu Buche schlägt, wenn der Rolladenstab aus Alumini-
umband gerollformt ist. Auch kann durch die neue Form
des Rolladenstabs die Wandung des Hohlkammerpro-
fils (aus Aluminium) dünner gewählt werden bei gleicher
Steifigkeit wie früher. Auch wurde bei dem neuen Profil
die Schulterschräge (Innenseite des Profils) stark ver-
größtert, was beim Aufwickeln ein Einklemmen des
Nachbarprofils verhindert. Diesem Ziel dient auch die
Abstimmung der Deckbreite und des Krümmungsradius
des außenliegenden Hauptabschnitts. Durch eine An-
ordnung des Hakenstiels und der Kammer in Richtung
der Längserstreckung ergibt sich beim Zusammen-
schieben des Rolladenpanzers eine absolute Lichtun-
durchlässigkeit; die obere Hakenschulter wird hierbei
gegen die Tropfnase des Nachbarprofils gezogen, die
untere Hakenschulter gegen die geneigte Außenwand
der Kammer.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rolladenstab, be-
stehend aus einem auf die Rolladenbreite abgelängten
Hohlkammerprofil mit zwei gleichsinnig gekrümmten,
nach außen gewölbten Hauptabschnitten, die an ihren
einen Enden erst aufeinander zu nach einwärts und
dann gegeneinander nach auswärts unter anschließen-
der Bildung eines doppelwandigen Hakens umgebogen
sind, an dessen zum außenseitig konkaven Längsab-
schnitt hin umgebogenen Ende die Bandkanten einan-
der umfassen, und die an ihren anderen Enden unter
Ausbildung einer zum Profilende hin offenen und am
Grund halbkreisförmig ausgerundeten Kammer zur Auf-
nahme des Hakens am nächsten Rolladenstab mitein-
ander verbunden sind, wobei die im wesentlichen par-
allel zueinander verlaufenden Seitenwände der Kam-
mer durch scharfkantiges Rückbiegen der Profilhaupt-
abschnitte gebildet sind und die Rückbiegung an dem
einen Hauptabschnitt an dem in die Kammer hinein um-
gebogenen Ende eines doppelwandigen Gegenhakens
für den Haken des nächsten Rolladenstabes gelegen
ist.
[0002] Bei Rolläden, die aus solchen Rolladenstäben
zusammengesetzt sind, ergibt sich unter anderem das
Problem, daß die Deckbreite möglichst groß sein soll,
was aber bekanntermaßen den Nachteil mit sich bringt,
daß der Durchmesser des aufgewickelten Rolladenpan-
zers relativ groß ist.
[0003] Mit dieser Frage beschäftigt sich unter ande-
rem die Druckschrift EP 0 167 137 B1, die sich mit der
Entwicklung eines sogenannten Mini-Profils beschäf-
tigt, d.h. einem Hohlkammerprofil, das ca. 31 bis 33 mm
Deckbreite hat. Dieses Profil ist insbesondere für klei-
nere Fensteröffnungen oder andere Öffnungen an Ge-
bäuden geeignet.
[0004] Rolladenstäbe mit großen Deckbreiten sind
weiterhin aus der EP 0 694 671 B1, der EP 0 694 672
B1 und der EP 0 694 673 B1 des Anmelders bekannt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Rolladenstab der eingangs näher bezeichneten Art
zu schaffen, der gewährleistet, daß der aufgewickelte
Rolladenpanzer einen verhältnismäßig kleinen Durch-
messer aufweist. Weiterhin soll Aufgabe sein, einen
möglichst steifen und zudem lichtdichten Rolladenstab
mit guten Wärmedämmeigenschaften zu schaffen.
[0006] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die
folgenden Profilabmessungen unter Einbeziehung der
Toleranzen - 0,0/+ 0,2 mm vorgesehen sind:

- die Wandstärke des Hohlkammerprofils beträgt ca.
0,3 mm;

- die Deckbreite beträgt 37,1 mm;
- der Krümmungsradius des außenseitigen Hauptab-

schnittes beträgt 51,5 mm;
- der Krümmungsradius des innenliegenden Haupt-

abschnittes beträgt 25,2 mm;
- der Abstand zwischen den Hauptabschnitten be-

trägt an der engsten Stelle 3,3 mm;
- der Haken hat eine Länge von 6,6 mm und eine äu-

ßere Breite am Hakenkopf von 3,2 mm und ist mit
seinem geraden Schaft in Richtung der Längser-
streckung angeordnet;

- die Kammer hat zwischen den Seitenwänden eine
Weite von 3,5 mm und eine Länge, gemessen von
der Rückbiegung des außenliegenden Hauptab-
schnittes bis zum Kammerboden, von 6,3 mm und
der Gegenhaken ist in Richtung der Längserstrek-
kung angeordnet;

- die Profilhöhe beträgt 8,9 mm.

[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die au-
ßenliegende Schulter des Hakens eine Vertiefung von
0,1 mm aufweist.
[0008] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, daß das Hohlkammerprofil aus Metall be-
steht.
[0009] Es ist vorteilhaft, daß das Hohlkammerprofil
aus Aluminium, Stahl oder Kunststoff bestehen kann.
[0010] Gemäß der Erfindung kann auch vorgesehen
sein, daß die aus Metall bestehenden Hohlkammerpro-
file mit Kunststoff ausgeschäumt sind.
[0011] Im Rahmen der Erfindung liegt es auch, daß
der Gegenhaken um 22 ° zur Vertikalen in Richtung der
Kammer angeordnet ist.
[0012] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen im wesentlichen darin, daß bei hoher Lichtdichte ein
relativ kleiner Wickeldurchmesser des Rolladenpanzers
gegeben ist. Hinzu kommt, daß durch die starke Krüm-
mung des Rolladenstabes eine hohe Steifigkeit erreicht
wird. Durch die erfindungsgemäße Formgebung eines
Rolladenstabs ist weniger Materialaufwand erforderlich
(geringere Blechbreite), was insbesondere dann zu Bu-
che schlägt, wenn der Rolladenstab aus Aluminium-
band rollgeformt ist. Auch kann durch die neue Form
des Rolladenstabs die Wandung des Hohlkammerpro-
fils (aus Aluminium) dünner gewählt werden bei gleicher
Steifigkeit als bei bekannten Profilen. Auffallend sind
ebenfalls die gerade angeordneten Bereiche der Kam-
merwand und des Hakenstieles ohne Neigung zur Ver-
tikalen. Durch diese Maßnahme ergibt sich beim Zu-
sammenschieben des Rolladenpanzers eine absolute
Lichtundurchlässigkeit; die obere Hakenschulter wird
hierbei gegen die Tropfnase des Nachbarprofils gezo-
gen, die untere Hakenschulter gegen die geneigte Au-
ßenwand der Kammer.
[0013] Die Erfindung wird anhand der Zeichnung nä-
her beschrieben.
[0014] Rolladenstäbe dieser Art und aus solchen Rol-
ladenstäben hergestellte Rolladenpanzer sind an sich
bekannt, weshalb hier auf die Darstellung weiterer De-
tails verzichtet wurde. Insofern wird ausdrücklich Bezug
genommen auf die einleitend genannte Druckschrift.
[0015] In der Zeichnung ist das erfindungsgemäße
Hohlkammerprofil 2 in Stirnansicht dargestellt unter An-
gabe der für die Erfindung charakteristischen Profilab-

1 2



EP 1 043 473 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

messungen und deren zulässigen Toleranzen.
[0016] Durch die Optimierung der Abmessungen des
Hohlkammerprofils 2 gemäß dem Patentanspruch kann
die Wandstärke 1 des Hohlkammerprofils 2 auf das klei-
ne Maß von ca. 0,3 mm reduziert werden. Das ist ins-
besondere dann von Bedeutung, wenn, wie heute in
großem Umfang praktiziert, das Hohlkammerprofil aus
gerollformtem Aluminiumband besteht.
[0017] Die erfindungsgemäße Optimierung der Ab-
messungen des Hohlkammerprofils hat auch zur Folge,
daß bei Aluminium in Bandform zum Rollformen des
Hohlkammerprofils 2 eine geringere Blechbreite als bis-
her gewählt werden kann, was neben der geringeren
Materialstärke (Wandstärke 1) einer zusätzlichen Mate-
rialersparnis gleichkommt.
[0018] Das Hohlkammerprofil 2 hat einen zentralen
Hohlraum 12, an dessen einem Ende der Haken 7 und
an dessen anderem Ende eine nach außen offene Kam-
mer 9 mit einem Gegenhaken 10 angeordnet ist. Der
zentrale Hohlraum 12 befindet sich zwischen einem au-
ßenseitigen Hauptabschnitt 4, dessen Krümmungsradi-
us 51,5 mm beträgt und einem innenliegenden Haupt-
abschnitt 5, dessen Krümmungsradius 25,2 mm be-
trägt.
[0019] Die Deckbreite 3 beträgt 37,1 mm. Dennoch
ergibt sich ein relativ kleiner Wickeldurchmesser eines
Rolladenpanzers, der aus erfindungsgemäßen Profilen
zusammengesetzt ist, was bei häufig verwendeten klei-
nen Rolladenkästen vorteilhaft ist.
[0020] Der Abstand zwischen den Hauptabschnitten
4 und 5 beträgt an der engsten Stelle 3,3 mm.
[0021] Der Haken 7 hat eine Länge von 6,6 mm und
eine äußere Breite am Hakenkopf von 3,2 mm und ist
mit seinem geraden Schaft in Richtung der Längser-
streckung 8 angeordnet.
[0022] Die Kammer 9 hat zwischen den Seitenwän-
den eine Weite von 3,5 mm und eine Länge, gemessen
von der Rückbiegung des außenliegenden Hauptab-
schnittes 4 bis zum Kammerboden, von 6,3 mm und der
Gegenhaken 10 ist ebenso wie der Hakenschaft ohne
Neigung gegenüber der Längserstreckung 8 angeord-
net. Erfindungsgemäß kann der Gegenhaken 10 um 22
° zur Vertikalen in Richtung der Kammer 9 angeordnet
sein.
[0023] Die Profilhöhe 11 des Hohlkammerprofils 2 be-
trägt 8,9 mm.
[0024] Bemerkenswert ist die erfindungsgemäße Ab-
stimmung der Deckbreite 3 und des Krümmungsradius
des außenliegenden Hauptabschnittes 4, wodurch beim
Aufwickeln ein Einklemmen der aufeinanderliegenden
Profile ausgeschlossen ist. Die beschriebene gerade
Anordnung des Hakens 7 und des Gegenhakens 10
führt bei zusammengeschobenem Rolladen zur Licht-
undurchlässigkeit.
[0025] Das Optimieren der Abmessungen eines Hohl-
kammerprofils 2 gemäß der Erfindung führt zu den an-
gegebenen Vorteilen, wozu auch noch gehört, daß das
übliche Knacken beim Aufwikkeln des Rolladenpan-

zers, das durch Einsetzen der Tropfnase in den Zwi-
schenraum zweier benachbarter Profile entsteht, bei
Verwendung des erfindungsgemäßen Profils entfällt.
[0026] Zur Erhöhung der Steifigkeit weist der Rolla-
denstab drei Längssicken 12 auf und ist ausgeschäumt,
was auch zur besseren Wärmedämmung beiträgt.

Patentansprüche

1. Rolladenstab, bestehend aus einem auf die Rolla-
denbreite abgelängten Hohlkammerprofil mit zwei
gleichsinnig gekrümmten, nach außen gewölbten
Hauptabschnitten, die an ihren einen Enden erst
aufeinander zu nach einwärts und dann gegenein-
ander nach auswärts unter anschließender Bildung
eines doppelwandigen Hakens umgebogen sind,
an dessen zum außenseitig konkaven Längsab-
schnitt hin umgebogenen Ende die Bandkanten ein-
ander umfassen, und die an ihren anderen Enden
unter Ausbildung einer zum Profilende hin offenen
und am Grund halbkreisförmig ausgerundeten
Kammer zur Aufnahme des Hakens am nächsten
Rolladenstab miteinander verbunden sind, wobei
die im wesentlichen parallel zueinander verlaufen-
den Seitenwände der Kammer durch scharfkanti-
ges Rückbiegen der Profilhauptabschnitte gebildet
sind und die Rückbiegung an dem einen Hauptab-
schnitt an dem in die Kammer hinein umgebogenen
Ende eines doppelwandigen Gegenhakens für den
Haken des nächsten Rolladenstabes gelegen ist,
gekennzeichnet durch
die folgenden Profilabmessungen unter Einbezie-
hung der Toleranzen - 0,0/+ 0,2 mm:

- die Wandstärke (1) des Hohlkammerprofils (2)
beträgt ca. 0,3 mm;

- die Deckbreite (3) beträgt 37,1 mm;
- der Krümmungsradius des außenseitigen

Hauptabschnittes (4) beträgt 51,5 mm;
- der Krümmungsradius des innenliegenden

Hauptabschnittes (5) beträgt 25,2 mm;
- der Abstand zwischen den Hauptabschnitten

(4, 5) beträgt an der engsten Stelle (6) 3,3 mm;
- der Haken (7) hat eine Länge von 6,6 mm und

eine äußere Breite am Hakenkopf von 3,2 mm
und ist mit seinem geraden Schaft in Richtung
der Längserstreckung (8) angeordnet;

- die Kammer (9) hat zwischen den Seitenwän-
den eine Weite von 3,5 mm und eine Länge,
gemessen von der Rückbiegung des außenlie-
genden Hauptabschnittes (4) bis zum Kammer-
boden, von 6,3 mm und der Gegenhaken (10)
ist in Richtung der Längserstreckung (8) ange-
ordnet;

- die Profilhöhe (11) beträgt 8,9 mm.

2. Rolladenstab nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, daß die außenliegende Schulter des Ha-
kens (12) eine Vertiefung von 0,1 mm aufweist.

3. Rolladenstab nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Hohlkammerprofil (2) aus Metall
besteht.

4. Rolladenstab nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Hohlkammerprofil (2) aus rollge-
formtem Aluminiumband besteht.

5. Rolladenstab nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Hohlkammerprofil (2) aus Stahl
besteht.

6. Rolladenstab nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Hohlkammerprofil (2) aus Kunst-
stoff besteht.

7. Rolladenstab nach Anspruch 3, 4, oder 5, dadurch
gekennzeichnet, daß das Hohlkammerprofil (2)
mit Kunststoff ausgeschäumt ist.

8. Rolladenstab nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Gegenhaken (10) um 22 ° zur
Vertikalen in Richtung der Kammer (9) geneigt an-
geordnet ist.
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